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1 Erfassung aller am Übergangsverfahren Sek II teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler 

Zunächst gilt es, zu prüfen, ob alle Schülerinnen und Schüler, die am Übergangsverfahren Sek II 

teilnehmen, erfasst wurden. Unter Schüler > Anmeldung Sek. II finden Sie eine automatisch 

erstellte Übersicht. Es ist wichtig, dass Sie diese Liste auf Vollständigkeit prüfen, fehlende 

Schülerinnen und Schüler aus Ihrer Schule hinzufügen und solche löschen, die nicht am 

Übergangsverfahren teilnehmen. 

1. Rufen Sie den Menüpunkt Schüler > Anmeldung Sek. II auf. 

2. Unter dem Register Abgebende Schule sollten Sie nun alle Schülerinnen und Schüler 

sehen, die am Übergangsverfahren SEK II teilnehmen. Prüfen Sie die Liste auf 

Vollständigkeit.  

3. Um eine neue Schülerin/einen neuen Schüleraus Ihrer Schule hinzuzufügen, klicken Sie auf 

Hinzufügen (Plus-Symbol). 

 

 

4. Suchen Sie die Schülerin/den Schüler über die Suchmaske und klicken Sie anschließend 

auf Suchen (Filter-Symbol). 

5. Markieren Sie eine oder mehrere Personen in der Liste und klicken Sie die Schaltfläche 

Wählen. 
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6. Um eine Schülerin/einen Schüler zu löschen, markieren Sie diese/diesen 

7. Klicken Sie auf Löschen (Papierkorb-Symbol).  

8. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen durchgeführt haben, klicken Sie auf Speichern. 
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2 Prüfung sowie Ergänzung und Korrektur der Daten  

Nachdem Sie überprüft haben, dass alle Schülerinnen und Schüler erfasst wurden, kontrollieren 

Sie im nächsten Schritt die hinterlegten Daten. Eine vollständige und korrekte Datenbasis ist für 

ein geordnetes und effizientes Übergangsverfahren unerlässlich.  

Unter Schüler > Anmeldung Sek. II können Sie die Daten prüfen. Dies ist die Maske, die später 

von den aufnehmenden Schulen genutzt wird. Hier werden Daten zusammengeführt, die in 

anderen Bereichen eingepflegt wurden. 

1. Rufen Sie den Menüpunkt Schüler > Anmeldung Sek. II auf.  

2. Wählen Sie eine Schülerin/einen Schüler aus und klicken Sie auf Bearbeiten (Stift-Symbol). 

Es öffnet sich ein Fenster mit den Daten der Schülerin/des Schülers. 

3. Prüfen Sie die Daten im Register Bewerber, insbesondere die Anschrift. Wenn Sie Daten 

ergänzen oder korrigieren müssen, navigieren Sie zu Schüler > Schülerbasisdaten > 

Schülerstammdaten. 

4. Prüfen Sie die Daten im Register Schullaufbahn, insbesondere die Felder Jahre 

Schulbesuch und Aktuelle Stufe (diese sollte in der Regel 10 oder 9 sein). Um die Daten 

zu bearbeiten, navigieren Sie zu Schüler > Schülerbasisdaten > Schullaufbahn sowie 

Schüler > Schülerbasisdaten > Schulpflicht (Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 

2.1) 

5. Prüfen Sie die Daten im Register Unterstützungsbedarf. Um Daten zur Förderung zu 

bearbeiten, navigieren Sie zu: (Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2.2 und 2.3) 
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2.1 Prüfung der Schulpflicht 

Wichtig! Es ist unerlässlich, für jede Schülerin/jeden Schüler zu prüfen, ob die Schulpflicht korrekt 

erfasst wurde. 

1. Navigieren Sie zu Schüler > Schülerbasisdaten > Schulpflicht. 

2. Prüfen Sie die Daten, insbesondere Beginn, sowie die Felder Berechnetes Ende und 

Schulbesuchsjahr, die automatisch errechnet werden. 

3. Wenn Sie das Feld Beginn bearbeiten möchten, klicken Sie auf Kalender öffnen (Kalender-

Symbol) 

4. Um Zeiträume hinzuzufügen, in der die Schulpflicht ruhte bzw. die Schülerin/der Schüler 

von dieser befreit war, klicken Sie im entsprechenden Bereich auf Hinzufügen (Plus-

Symbol). 

5. Geben Sie die Daten ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.  

6. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern, um Änderungen zu übernehmen. 
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2.2 Kennzeichnung von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem 

Beratungsbedarf 

Folgende Schülerinnen und Schüler sind als Kandidatinnen und Kandidaten mit einem erhöhten 

Beratungsbedarf zu kennzeichnen: 

• Schülerinnen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe eine oder mehrere 

Schulversäumnisanzeigen (SVA) erhalten haben 

• Schülerinnen und Schüler, die in Maßnahmen außerhalb des Regelunterrichts beschult 

wurden 

Um die Kennzeichnung zu erfassen: 

1. Navigieren Sie zu Schüler > Anmeldung Sek. II. 

2. Wählen Sie eine Schülerin/einen Schüler aus. 

3. Klicken Sie auf Bearbeiten (Stift-Symbol). 

 

 

4. Unter dem Register Unterstützungsbedarf setzen Sie einen Haken bei „Erhöhter 

Beratungsbedarf“ (falls dieser nicht schon automatisch gesetzt wurde) 

Liegt eine aktive Schulversäumnisanzeige vor, wird Ihnen dies angezeigt.  

Um Schulversäumnisanzeigen zu bearbeiten, navigieren Sie zu Schüler > Schülerbasisdaten > 

Schulversäumnis. 
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2.3 Erfassung von sonderpädagogischem Förderbedarf 

Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind der erste und der 

zweite Förderbedarf, die Förderstufe und ggf. die jeweiligen Befristungen anzugeben. 

Diese Angaben können unter Schüler > Anmeldung Sek. II nach Auswahl einer Schülerin/eines 

Schülers ebenfalls im Register Unterstützungsbedarf geprüft werden. 

Um die Daten zu bearbeiten:  

1. Navigieren Sie zu Schüler > Schülerbasisdaten > Halbj./Sem.-Daten. 

2. Wählen Sie über die Suche eine Schülerin/einen Schüler aus. 

3. Klicken Sie auf Hinzufügen (Plus-Symbol), um eine sonderpädagogische Förderung 

hinzuzufügen.  
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4. Füllen Sie die Pflichtfelder Von, Bis, Förderungsort und das Feld Förderstufe aus. 

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. 

 

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. 

 

 


